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Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Novellierung des Messwesens Herbst 2008 

� 9.9.2008: Gesetz zur Öffnung des Messwesens für Strom und 
Gas � Änderung des EnWG

� 23.10.2008: Messzugangsverordnung (MessZV) � neu
� „Verordnung über Rahmenbedingungen für den Messstellenbetrieb 

und die Messung im Bereich der leitungsgebundenen Elektrizitäts-
und Gasversorgung“

� Novelle verfolgt 2 Ziele:

� Vollständige Liberalisierung des Zähl- und Messwesens

� Umsetzung der Endenergieeffizienzrichtlinie der EU (2006/32/EG) 
vom 5. April 2006 (� „Smart Metering“)
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Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Prozess der Liberalisierung im Messwesen

Erzeugung Handel Übertragung Verteilung

MSB

MDL

Vertrieb

Erzeugung Handel Übertragung Verteilung MSB

MDL

Vertrieb

Erzeugung Handel Übertragung Verteilung MSB MDL Vertrieb

liberalisiertes 
Segment

reguliertes 
Segment

vor §21b EnWG

§21b (alt) EnWG (2005)

§21b (neu) EnWG (Novellierung vom 09.09.2008)

MSB: Messstellenbetreiber
MDL: Messdienstleister

Wahlrecht 
Anschlussnehmer

Wahlrecht 
Anschlussnutzer
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� §21b Abs.1 (neu) EnWG (Novellierung vom 9. September 2008)

„Der Messstellenbetrieb sowie die Messung der gelieferten Energie sind 
Aufgabe des Netzbetreibers , soweit nicht eine anderweitige  Vereinbarung
[…] getroffen worden ist.“

� Netzbetreiber/EVU als „Grundversorger“ des 
Messstellenbetriebs und/oder der Messung (§ 7 MessZV)

Bei Ausfall des neuen Messstellenbetreibers/Messdienstleisters ist der 
Netzbetreiber /EVU verpflichtet , unverzüglich die Aufgaben des 
Messstellenbetriebs/Messung zu übernehmen

Dem Anschlussnutzer dürfen hierfür keine gesonderten Entgelte in Rechnung 
gestellt werden

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung des Messwesens
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� §21b Abs. 2 EnWG

„Auf Wunsch des betroffenen Anschlussnutzers kann von einem Dritten 
durchgeführt werden,

1. der Messstellenbetrieb , wenn der einwandfreie und den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechende Messstellenbetrieb durch den Dritten gewährleistet 
ist und die Voraussetzungen […] vorliegen (Mindestanforderungen), sowie
2. die Messung , wenn durch den Dritten die einwandfreie und den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Messung und eine Weitergabe 
der Daten an die berechtigten Marktteilnehmer gewährleistet ist, die eine 
fristgerechte und vollständige Abrechnung ermöglicht.

Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Messstellenbetrieb oder die Messung 
durch einen Dritten abzulehnen , sofern die (vorgenannten) Voraussetzungen 
nicht vorliegen. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen.

Der Dritte und der Netzbetreiber sind verpflichtet, zur Ausgestaltung ihrer 
rechtlichen Beziehungen einen Vertrag abzuschliessen. “

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung des Messwesens
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� Inhaltsübersicht
� § 1 Anwendungsbereich

� §§ 2-4 Vertragliche Grundlagen Messstellen- und Messvertrag
� §§ 5-7 Regelungen zum Wechselprozess

� § 8 Messstellenbetrieb

� §§ 9-11 Messung
� § 12 Datenaustausch

� § 13 Festlegungsbefugnisse der  Bundesnetzagentur

� § 14 Übergangsregelungen

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung - Messzugangsverordnung
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� Mindestinhalt der Verträge (§ 4)
� Beim Übergang des Messstellenbetriebs hat der neue Messstellen-

betreiber ein Wahlrecht
� die Messeinrichtungen gegen ein angemessenes Entgelt vom 

bisherigen Messstellenbetreiber (in der Regel der Netzbetreiber) zu 
kaufen oder zu nutzen, oder

� den unentgeltlichen Ausbau der vorhandenen Einrichtung vom 
bisherigen Messstellenbetreiber zu einem bestimmten Zeitpunkt zu
verlangen oder

� der bisherige Messstellenbetreiber hat den Ausbau durch den neuen 
Messstellenbetreiber zu dulden, solange dieser ordnungsgemäß die 
ausgebauten Einrichtungen dem bisherigen Messstellenbetreiber auf 
dessen Wunsch zur Verfügung stellt.

� Übermittlung der ab- bzw. ausgelesenen Messdaten zu 
vorgegebenen Zeitpunkten des Netzbetreibers/Grundversorgers

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung - Messzugangsverordnung
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� Mindestinhalt der Verträge (§ 4)
� Netzbetreiber ist zur Verwaltung der Zählpunkte sowie zur 

Aufbereitung und Archivierung der Messdaten verpflichtet
� Netzbetreiber übermittelt dem Netznutzer die aufbereiteten und 

abrechnungsrelevanten Messdaten

� Netzbetreiber ist nicht zu Inkassoleistungen für den (neuen) 
Messstellenbetreiber verpflichtet

� Bei Wechsel des Anschlussnutzers ist der Messstellenbetreiber auf 
Wunsch des Netzbetreibers verpflichtet, übergangsweise (max. 3 
Monate) den Messstellenbetrieb oder die Messung fortzuführen

� gegen ein vom Netzbetreiber zu entrichtendes angemessenes Entgelt 
(z.B. die vom Netzbetreiber veröffentlichten Entgelte für 
Messstellenbetrieb bzw. Messung)

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung - Messzugangsverordnung
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� Wechsel des Messstellenbetreibers/Messdienstleisters (§ 5-6)
� Erklärung des Anschlussnutzer gegenüber Netzbetreiber

� Bevollmächtigung ist möglich
� Verzicht auf Vorlage der Originalvollmacht, es genügt die Übersendung 

der elektronischen Kopie

� Erklärungsfristen des Netzbetreibers
� 1 Monat bei einzelfallbezogenem Messstellen-Vertrag (in der Regel bei 

erstmaligem Messstellenbetreiberwechsel)
� 2 Wochen bei bestehendem Rahmenvertrag

� Über den Wechsel des Messstellenbetreibers ist der Netznutzer 
vom Netzbetreiber unverzüglich zu informieren

� Für Wechselprozesse Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung 
darf kein gesondertes Entgelt (vom Netzbetreiber) erhoben werden

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung - Messzugangsverordnung
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� Datenaustausch (§ 12 Abs. 1,2)
� Elektronischer Datenaustausch aufgrund einheitlicher Formate ist

vom Netzbetreiber zu ermöglichen (ab 1. April 2010)

� Messdienstleister ist zur fristgerechten und elektronischen 
Datenübermittlung verpflichtet

� Überprüfung der Messeinrichtungen (§ 12 Abs. 3)
� Netzbetreiber kann jederzeit Überprüfung der Messeinrichtungen 

verlangen

� Bei Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen trägt 
Messstellenbetreiber die Kosten der Überprüfung

� Übergangsregelungen (§ 14)
� MessZV gilt nicht für Verträge (zur Durchführung der Messung bzw. 

des Messstellenbetriebs), die bis zum Inkrafttreten des novellierten 
§ 21b EnWG abgeschlossen wurden

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Liberalisierung - Messzugangsverordnung
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� 21b Abs. 3a EnWG
Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, haben 
Messstellenbetreiber ab dem 01. Januar 2010 beim Einbau von 
Messeinrichtungen in Gebäuden, die neu an das Energieversorgungsnetz 
angeschlossen werden oder einer größeren Renovierung unterzogen werden, 
jeweils Messeinrichtungen einzubauen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den 
tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
widerspiegelt.“

� 21b Abs. 3b EnWG
„Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, haben 
Messstellenbetreiber ab dem 01. Januar 2010 bei bestehenden 
Messeinrichtungen jeweils Messeinrichtungen anzubieten, die dem jeweiligen 
Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche 
Nutzungszeit widerspiegelt. Der Anschlussnutzer ist berechtigt, das Angebot 
[…] abzulehnen und bei Ersatz den Einbau einer anderen Messeinrichtung […] 
zu vereinbaren.

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Novellierung §21b EnWG – „Smart Metering“



12. November 2009 Dr. Wolfgang Nick – VBEW Zählerfachgespräch

1313

� Messstellenbetrieb (§ 8)
� Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und Größe der Messeinrichtung

� unter Berücksichtigung energiewirtschaftlicher Belange (angemessenes Verhältnis 
zu Höhe des Verbrauchs und Verbrauchsverhalten)

� Messung (§§ 9-11)
� Messstellenbetreiber führt in der Regel auch die Messung durch

� Messstellenbetreiber und Messdienstleister können auf Wunsch des 
Anschlussnutzers unterschiedlich sein

� Ausnahme: elektronische Auslesung der Messeinrichtung (elektronische 
Übermittlung der Messdaten per Funk oder über ein Telekommunikations- oder ein 
Stromnetz oder elektronische Auslesung vor Ort)

� Messdienstleister ist für einwandfreie Messung und form- und fristgerechte 
Datenübertragung verantwortlich

� Vertrag (§4)
� Zugang zum E-Verteilernetz für MDL zur Datenübertragung

� Nur falls Netzbetreiber/EVU selbst eine solche Datenübertragung durchführt (gilt 
nicht für zeitlich befristete, technische Testzwecke)

� Gegen angemessenes und diskriminierungsfreies Entgelt

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Smart Metering in der Messzugangsverordnung
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� Festlegungsbefugnisse der Bundesnetzagentur (§ 13)
� zu den zulässigen personellen, wirtschaftlichen oder technischen 

Mindestanforderungen

� zu den Mindestinhalten der Messstellen- und Messverträge
� Fristen zur Datenübermittlung und zum Wechselprozess

� zu bundesweit einheitlichen Geschäftsprozessen für
� Durchführung von Messstellenbetrieb und Messung

� Datenaustausch und Sicherstellung der Datenkonsistenz

� Festlegungsbefugnisse stehen unter der Vorgabe
� effiziente Öffnung des Messstellenbetriebs und der Messung
� bundesweite Vereinheitlichung der Bedingungen der Durchführung 

des Messstellenbetriebs bzw. Messung

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Rolle der BNetzA
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� Mit Messnovelle werden 2 Ziele verfolgt

� Liberalisierung

� Energieeffizienz

� Regelungen erscheinen noch nicht in letzter Konsequenz 
aufeinander abgestimmt

� BMWi/BNetzA vertrauen weitgehend auf die Kräfte des Marktes 
um ein funktionsfähiges Gesamtkonzept zu entwickeln

Gesetzliches und regulatorisches Umfeld
Fazit
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Rollenverteilung und Aufgaben im liberalisierten Messw esen
Neue Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse 
Messstellenzugang

Kündigung zwischen 
MSBneu-MSBalt

Beginn des 
Messstellenbetriebs 

zwischen 
MSBneu-NB/EVU

Ende des 
Messstellenbetriebs 

zwischen 
MSBalt-NB/EVU

Messstellenbetreiberwechsel

Geschäftsprozesse 
Messzugang

Kündigung zwischen 
MDLneu-MDLalt

Beginn der Messung 
zwischen 

MDLneu-NB/EVU

Ende der Messung 
zwischen 

MDLalt-NB/EVU

Messdienstleisterwechsel

Geschäftsprozesse 
Messstellenbetrieb

Stammdatenänderung

Messstellenumbau

Störungsbehebung

Geschäftsprozesse 
Messung

Stammdatenänderung

Beauftragung und 
Durchführung der 

Messung
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� Verwaltung Messstellenbestand
� Eindeutige Zuordnung jeder Messstelle zu Messstellenbetreiber und 

Messdienstleister

� Information für Entstörungsdienst

� Abschluss eines Messstellen- und Mess(rahmen)vertrags
� Voraussetzung zur Durchführung des Messstellenbetriebs und/oder 

der Messung durch Dritte

� Festlegung von Mindestanforderungen
� Technisch und in Bezug auf Datenumfang und Datenqualität

� Einhaltung dieser Vorgaben sind Voraussetzung zur Durchführung 
des Messstellenbetriebs und/oder der Messung durch Dritte.

� Formatvorgabe für Datenaustausch
� Datenaustausch erfolgt vorbehaltlich abweichender Festlegungen 

durch BNetzA

Rollenverteilung und Aufgaben im liberalisierten Messw esen
operative Umsetzung durch Netzbetreiber
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� Aufbereitung der Messdaten, Archivierung
� Verarbeitung von Messdaten aus unterschiedlichen Quellen

� Plausibilisierung und Ersatzwertbildung
� Übermittlung der aufbereiteten abrechnungsrelevanten Messdaten 

an die Netznutzer

� Archivierung der übermittelten Daten

� Nur Netzbetreiber hat Überblick über Vollzähligkeit der Daten

� Folgt nun das 3-Mandanten-System?

Rollenverteilung und Aufgaben im liberalisierten Messw esen
operative Umsetzung durch Netzbetreiber
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Netzbetreiber entwickeln sich immer stärker zur Dat endrehscheibe, 
eingeklemmt zwischen diversen Anforderungen

����
����

����
����

Netzbetreiber

•Umsetzung GPKE
• 01.10.2010
• Lieferantenwechsel
• Datenformate
• EDV-Anpassung
• …

Smart Metering
• Zählertechnik
• Datenübertragung und –verarbeitung
• tageszeit-/lastabhängige Tarife
• EDV-System
• …

Liberalisierung Messwesen
• elektronischer Datenaustausch 1.4.2010
• Festlegung Minimalanforderungen
• Übersicht, wer MSB und MDL ist
• Anpassung EDV-System
• …

Festlegungsverfahren BNetzA
• Messtellenrahmenvertrag
• Messrahmenvertrag
• Geschäftsprozesse
• Datenformate (Anpassung GPKE)
• …

techn.
Info

kfm.
Info

ZFAEDM

VA
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� Legislativverfahren 3. EU-Energiebinnenmarktpaket
� Einführung intelligenter Zähler und intelligenter (Elektrizitäts)Netze

innerhalb von 10 Jahren

� Alle Haushalte sind mit intelligenten Zählern auszustatten
� Bereitstellung intelligenter Zähler (intelligente Messtechnik)

� Information der Verbraucher über ihre Energiekosten und -verbrauch 

� Informationen über Preise und Angebote

� Gewährleistung der Endenergieeffizienz

� Verantwortung für die Einführung liegt bei (Verteil)Netzbetreibern
und/oder Energieversorgungsunternehmen

� Nationalen Regulierungsbehörden sind für Überwachung der 
Entwicklung und Festlegung einheitlicher Normen zuständig

� Meseberg-Beschluss der Bundesregierung (2007): Flächen-
deckende Einführung intelligenter Zähler im Strombereich bis 
2016

Treiber für Smart-Metering
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Zielrichtung von Smart Metering

� Zielrichtung von „Smart Metering“ ist zweigeteilt:
1. Energieeinsparung durch zeitnahe Information der Endkunden 

2. Verlagerung des Energieverbrauchs (Effizienzsteigerung) durch 
last-/tageszeitvariable Tarife und „Smart Energy System“

� Erste Zielrichtung kann dezentral verfolgt werden

� Verbrauchverlagerung realistisch nur mit vollständig vernetzten 
Systemen möglich
� Der „smarte“ Meter ist nur ein kleiner Baustein im Gesamtsystem

� Derzeit keine Verpflichtung der Netzbetreiber, auch den Bestand 
umzurüsten � Wahlmöglichkeit der Kunden
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Smart Metering
Vision der intelligenten Vernetzung von Erzeugung, Vert eilung 
und Verbrauch

Quelle: Broschüre „EEnergy“ des BMWi
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Smart Metering
Vision des Last- und Erzeugungsmanagements im Haus

Quelle: Broschüre „EEnergy“ des BMWi
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Smart Metering
Beispiel für einen lastabhängigen Tarif

Quelle: wik-Studie „eEnergy“ für das BMWi, 2006
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Smart Metering
Reaktion von Kunden auf Preiswarnungen in einem 
Feldversuch (USA)

Quelle: wik-Studie „eEnergy“ für das BMWi, 2006
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Smart Metering
Rechtlicher Rahmen §40 Abs. 3 EnWG

� „EVU haben, soweit technisch machbar und wirtschaftlich 
zumutbar, spätestens bis zum 30.12.2010 für [Stromendkunden] 
einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz zu 
Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs 
setzt. […] insbesondere lastvariable oder tageszeitabhängige 
Tarife.“

� lastvariabel und tageszeitabhängig sind zunächst einmal 
Beispiele

� „klassische“ HT/NT-Tarife sind tageszeitabhängig

� Untersuchung E-Bridge:
� Einspareffekt durch HT/NT-Verlagerung (aktives Eingreifen des 

Kunden mit Komfortverlust) ca. 20 €/a
� Verlagerungseffekt lässt sich nur mit technischen Lösungen 

erreichen
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Smart Metering
Typischer Aufbau eines SM -Systems

� 3 Aufgabenfelder sind zu unterscheiden:
� Zählung/Datenerfassung, ggf. Steuerung beim Kunden

� Transport der Daten und Informationen zwischen Kunden und Zentrale

� Zentrale(s) Steuerungs-/Datenverarbeitungssystem(e) 

29

MUC-
C

PLC-Daten-
Konzentrator

Zentrale
(Steuersystem)

Gaszähler Wasserzähler

M-Bus   M-Bus
(Funk oder Draht)

eHZ

LAN
Anschlussnutzer 

(Kunde)

DSL-
Modem

TCP/IP

GPRS

GPRS
PLC

AMM
Zähler

AMM
Zähler

MUC-
C

TCP/IP

3.1

3.2

1

3

2

Standort 
z.B. Ortnetzstation

Weitverkehrskommunikaton
(Datenübertragung)

optisch
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Zählertechnik

� konventionelle Zähler (ohne Kommunikationsmöglichkeit)
� elektronischer Haushaltszähler (eHz, aktuelles Lastenheft)

� deutsche Sonderlösung
� auch als Mehrtarifzähler

� AMR (Automatic Meter Reading), z. B.
� elektronische Zähler

� mit Tastkopf vor Ort auslesbar
� mit Aufsatz auch GPRS/analog auslesbar

� herkömmliche RLM-Zähler

� AMM (Advanced Metering Management)

� MUC-Controller
� zusätzliche Steuerungseinheit
� auch mehrspartenfähig
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technische L ösung der Daten übertragung

� bei PLC sind Datenkonzentratoren erforderlich
� nur sinnvoll, wenn viele AMM-Zähler/MUC-Controller in NS-Gebiet

� ggf. für Neuerschließungen

� nicht sinnvoll, wenn nur vereinzelt Zähler getauscht werden

� optimale Lösung hängt von Rahmenbedingungen ab

Weitverkehrskommunikation Geographische 
Anwendung 

Organisatorische 
Umsetzung 

Messstellenbetreiber/Messdienstleister 

System- 
konzept 

Nutzung 
Kunden 
Infra-

struktur 

Daten-
konzen-

trator 

Kosten 
qualitativ 

große 
Städte/ 

Ballungs-
räume 

kleine 
Städte/ 

ländliche 
Gebiete 

EVU/  
Netz- 

betreiber 
Lieferant Dritter 

TCP/IP (1) ++ ./. - + o -- ++ -- 

GPRS (2) ./. ./. ++ - + - + + 

PLC/ GPRS (3/ 3.1) ./. ++ + ++ + + - ++ 

PLC/ TCP/IP (3/ 3.2) ./. ++ o ++ o ++ -- - 
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Strategien für Energieversorgungsunternehmen

� Strategie hängt von Marktrolle ab:
� Bundesweit/außerhalb des Stammnetzes tätiger Lieferant

� Modernes Image
� Gezielte Ansprache interessierter Kundengruppen mit SM
� Maßgeschneiderte Verträge
� MSB/MDL kann selbst übernommen/beauftragt werden 

� Grundversorger
� Kunden im allgemeinen Tarif haben geringes Interesse
� Kosteneffizienz der Grundversorgung im Vordergrund
� Da kein Vertrag (mit Wunschäußerung/Vollmacht des Kunden) bleibt 

Netzbetreiber MSB/MDL

� Netzbetreiber
� Effizienter Netz- und Messstellenbetrieb sowie Messung/Abrechnung
� Kosteneinsparung durch Automatisierung?
� Outsourcing des Messwesens, selbst machen oder Kooperation?
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Strategien für Netzbetreiber:
Chancen und Risiken im Rahmen von Smart Metering

 Erfüllen der 
Mindestanforderungen 

Erschließen von Teilgebieten 
(Lasttest) 

Flächendeckender Rollout 

Chancen �  Geringer 
Investitionsaufwand 

�  Überschaubare 
Bindung interner 
Ressourcen 

�  Noch keine 
Technologie-
entscheidungen 

�  Begrenzter 
Investitionsaufwand 

�  Reale Prozessoptimierung 

�  Gewinnung fundierter 
Technik- und 
Vertriebserfahrung 

�  Begrenzter Imageeffekt 

�  Volle Nutzung des 
Optimierungs- und 
Vetriebspotenzials 

�  Problemloser 
Umgang mit 
Datenanforderungen 
von Vertrieben 

�  Technologieprobleme 

Risiken �  Hoher Aufwand durch 
Anforderungen von 
Drittvertrieben 

�  Verlust von 
Messkunden (ggf. 
verbunden mit 
Kundenverlusten 
Vertrieb)  

�  Doppelter 
Systemaufwand 

�  Rein technische Auswahl 
des Lasttestgebietes 

�  Für Restgebiete weiterhin 
hoher Aufwand 
Datenbereitstellung 

�  Doppelter Systemaufwand 

�  Hoher 
Investitionsbedarf 

�  Starke 
Ressourcenbindung 
in der 
Implementierung 
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Überlegungen für Netzbetreiber:
was bringt ein schneller „Roll Out“

� Abschätzung der wirtschaftlichen Situation, wenn ein Roll Out in großem 
Stil erfolgt

� Netzbetreiber/Kooperationsgesellschaft mit 100.000 Zählpunkten (SLP-
Kunden), davon 80.000 Strom und 20.000 Gas 

� Umstellung auf AMM-Technologie innerhalb von 6 Jahren (linearer 
Verlauf der Installationsphase)

� AMM-Zähler mit M-Bus-Schnittstelle und PLC-Kommunikationsmodul. 
Pro Datenkonzentrator sind durchschnittlich 200 Zähler angeschlossen.

� zusätzlich Austausch defekter konventioneller Zähler durch digitale 
Zähler:

� Strom: 0,2% (bezogen auf den Gesamtbestand)
� Gas: 0,4% 
� Datenkonzentrator: 0,3%

� zusätzlich Austausch nach Ablauf der Eichfrist
� Parameter u.a. Ablesezyklus (monatlich, vierteljährlich, jährlich)

� sehr optimistische Ansätze für Kosten/Einsparpotenzial
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Smart Metering
kumulierte Kostenverläufe verschiedener Szenarien
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Szenario 1c (konv./monatliche Ablesung) Szenario 2a (smart/jährliche Ablesung)

Szenario 2b (smart/vierteljährliche Auslesung) Szenario 2c (smart/monatliche Auslesung)

� nur bei vollständiger monatlicher Ablesung ergibt sich (selbst mit den 
optimistischen Ansätzen) ein Vorteil für das Smart Meter-System

� aus wirtschaftlichen Gründen ist Roll-Out nicht zu empfehlen
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Empfehlungen für 
Netzbetreiber/Grundversorger

� Netzbetreiber:
� Auswahl eines Zählers, der vor Ort Informationen zu 

Momentanleistung und/oder Verbrauch in kürzeren Intervallen gibt 
� Erfüllung §21 Abs. 3a/b EnWG durch Netzbetreiber

� Entscheidung für Preismodell (höherer Preis vs. Regulierungskonto)
� Entscheidung über Zähler bei Turnuswechsel
� Kleinere NB: Kooperation?!

� Grundversorger kann (gegen Entgelt) In House Display bzw. 
Internetportal anbieten

� Für aktiven Marktauftritt kann Lieferant mit Dienstleistern
arbeiten

� These: Die gesetzlich/regulatorischen Rahmenbedingungen und 
die technischen Möglichkeiten werden sich in den nächsten 
Jahren ändern
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Dr.-Ing. Wolfgang Nick

E-Bridge Consulting GmbH
www.e-bridge.de

Tel: 0 228 90 90 6-12
Email: wnick@e-bridge.com


